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Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 
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Geschäftszahl 

93/14/0217 

Rechtssatz 

Eine Absicht ist ein innerer Vorgang (Willensentschluß), der erst dann zu einer steuerlich erheblichen Tatsache 
wird, wenn er durch seine Manifestation in die Außenwelt tritt. Es genügt daher nicht, daß der Steuerpflichtige 
die Absicht hat, Gewinne zu erzielen, vielmehr muß die Absicht an Hand der im § 2 Abs 1 LiebhabereiV 
beispielsweise aufgezählten objektiven Kriterien beurteilt werden. Auf Wunschvorstellungen desjenigen, der die 
Bestätigung entfaltet, kommt es hiebei nicht an. 


